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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 08/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Acetylen





                                                                


Gefahren für Mensch und Umwelt





Extrem entzündbares Gas mit und ohne Luft, explosionsfähig 


Bildet mit Sauerstoff/Luft explosive Gemische. In hoher Konzentration Erstickungsgefahr 


durch Sauerstoffverdrängung. In niedriger Konzentration narkotisch wirkend 


Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren


Nicht in Keller, Kanalisation, Arbeitsgruben u. ä. ausströmen lassen








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln


Nicht rauchen!


Schwer entflammbare, saubere (frei von Ölen, Fetten, Lösemitteln) Arbeitskleidung tragen, da erhöhte Brandgefahr!


Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.


Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.


Beim Schweißen und Brennschneiden Schutzbrille tragen. Bei Schweißarbeiten auf ausreichende 


Lüftung achten. Druckgasflaschen gegen Umstürzen sichern und vor Schlag, Stoß und Erwärmung 


schützen. Schlauch (Schlauchlänge > 3 m) und Verbindungen vor Aufnahme der Tätigkeit auf 


Unversehrtheit prüfen.








Verhalten im Gefahrfall


Bei Gasaustritt sofort Stahlflasche schließen.


Bei erwärmter Flasche diese kühlen und ggf. an einen sicheren Ort bringen. Bei weiterer Erwärmung Umgebung räumen, aus sicherer Position kühlen – Notruf Feuerwehr!


(siehe TRAC 208 Anlage  Merkblatt zur Verhütung von Acetylenflaschen-Explosionen)


Gas nicht einatmen. Achtung bei erhitzten Flaschen akute Explosionsgefahr!








Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe


Selbstschutz beachten. Ggf. Einsatz von umluftunabhängigem Atemschutzgerät.





Nach Einatmen:	Verletzten an die frische Luft bringen, ggf. Atemspende. Ruhe, Wärme, 


liegender Transport zum Arzt, ggf. in stabiler Seitenlage


Augenkontakt:		Nach Augenkontakt ausgiebige Spülung mit Wasser 								(evtl. Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt.





Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten, Rettungswagen/Arzt rufen


Unternehmer/Vorgesetzten/Verantwortliche informieren


                                           


Sachgerechte Entsorgung





Nicht vollständig entleerte Behälter an Lieferant oder Händler zurückgeben








Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.


_________                                     ___________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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